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Ware U. a. m.) fest, so hat der Empfänger unverzüglich 
einen Ermittl mgsbeschäftigten der Deutschen Reichs* 
bahn hinzuzu/:ehen und eine Tatbestandsaufnahme zu 
fordern. Der Lieferer oder Empfänger kann den teil
weisen Verlust oder die Beschädigung des Gutes auch 
durch amtlich anerkannte Sachverständige feststellen 
lassen. Zu dieser Feststellung ist ein Vertreter der 
Deutschen Reichsbahn hinzuzuziehen.

(3) Der Schiffer ist verpflichtet, über während der 
Fahrt durch die Sinne wahrzunehmende Veränderung 
gen (Erhitzen, Auftreten vöh tierischen Schädlingen, wie 
z. B. Kornkäfer u. dgl., Geruchsbildung) des geladenen 
Gutes an der nächsten Meldestelle des VEB Deutsche 
Binnenreederei den örtlich zuständigen VEAB zu unter
richten, Dieser hat unter Verständigung des Empfängers 
die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der auf
getretenen Mängel einzuleiten. Die dadurch entstehen
den kosten sind dem VEAB, der die Sicherheitsmaßnah
men eingeleitet hat, vom Empfangs-VEAB zu er
statten.

(4) Bei Fahrtbehinderung infolge Niedrigwasser, Hoch
wasser, Eisgang, Havarie, Schleusensperren oder sonstiger 
Sperren ist der VEB Deutsche Binnenreederei verpflich
tet, den Empfänger über den Standort und Grund der 
Fahrtbehinderung und die voraussichtliche Dauer unter 
Angabe der Reg.-Nr., Mengen, Art und des Verladers 
unverzüglich zu unterrichten. Bei streckenweiser vor
übergehender oder vollkommener Schiffahrtsbehinde
rung erfolgt die Transportübernahme in gegenseitiger 
Vereinbarung zwischen Liefer-VEAB und VEB Deutsche 
Binnenfeederei. Hierzu muß die Zustimmung des Emp
fangs-VEAB vorliegen.

§ 18 
Umladungen

(1) Der VEAB, der die Umladung, die Leichterung 
öder den Umschlag vernimmt, hat die Rechte und 
Pflichten des Empfängers gegenüber dem Lieferer hin
sichtlich Gewicht, Qualität und Schädlingsbefall, insbe
sondere der Beanstandungsfrist, zu wahren; andernfalls 
hat dieser Betrieb für alle Verluste und Kosten aufZu- 
kommen.

(2) Erfolgt die Umladung, Leichterung oder der Um
schlag durch den VEB Binnenhafen, so ist dieser ver
pflichtet,

a) die Leichtermengen eines jeden Ursprungskahnes 
im Leichterschiff getrennt einzuladen,

b) den Umschlag genau nach den Weisungen des Auf
traggebers, die Leichterung aus dem Kahn 
(E-Kahn) in Waggons nach den Weisungen des 
Warenempfängers, vorzunehmen,

c) bei Leichterung dem Empfänger in den Versand
papieren den Lieferer und Ufspungskahn anzu
geben,

d) Leichterkähne dem Empfänger binnen 24 Stunden 
nach Beladung, jedoch mindestens 10 Stunden vor 
Eingang des Kahnes am Empfangsplatz, unter An
gabe der Menge, Warenart sowie Nummer des Ur
sprungskahnes zu melden.

Verletzt der VEB Binnenhafen diese Sorgfaltspflicht, 
so hat er für den nachgewiesenen Schaden voll auf
zukommen.

§ 19
Qualitätsfeststellung

(1) Weicht die vom Empfänger festgestellte Qualität 
von den in dem Liefervertrag festgelegten Qualitäts
merkmalen ab, so sind durch einen berufenen Probe

nehmer Durchschnittsmuster ziehen zu lassen. Von den 
Durchschnittsmustern ist eines einem Untersuchungs
institut zur Analyse zuzuleiten. Der Verlader ist dar
über zu benachrichtigen. Diese Untersuchung ist die 
erste Analyse und für die Abrechnung maßgebend, 
wenn nicht der Verlader eine Untersuchung durch ein 
Institut hat durchführen lassen, was aus dem Fracht
brief, Ladeschein und Verladeprotokoll hervorgehen 
muß. In diesem Falle gilt die vom Empfänger ver- 
anlaßte Untersuchung als Kontrollanalyse.

(2) Dem Lieferer und Empfänger steht zu, gegen 
die erste Analyse Einspruch zu erheben und unter 
gleichzeitiger Benachrichtigung des Vertragspartners 
nach der im Abs. 1 festgelegten Methode eine Kontroll
analyse bei einem staatlichen Institut fertigen zu las
sen. Nach Anfertigung einer Kontrollanalyse ist das 
Mittel zwischen der ersten Analyse und der Kontroll
analyse für die endgültige Abrechnung verbindlich.

(3) Die Kosten der Kontrolluntersuchung hat der An
tragsteller zu zahlen.

(4) Bei Schädlingsbefall sind Gutachter bei der Auf
nahme des Tatbestandes hinzuzuziehen. Mit Schädlin
gen befallene Futtermittel sind in gesonderten Räumen 
unterzubringen und zu entwesen. Wird der Schädlings
befall erst nach erfolgter Entladung auf dem Lager des 
Empfängers festgestellt, so hat der Empfänger den 
Nachweis zu erbringen, daß die Futtermittel bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges mit Schädlingen 
befallen waren. Andernfalls trägt der Empfänger die 
Kosten der Entwesung.

§ 20
Beanstandungen (Mangelanzeige)

(1) Erkennbare Mängel:
Der Empfänger hat erkennbare Mängel (z. B. Geruch, 
überhöhte Feuchtigkeit, Schimmel, Schädlingsbefall, 
Verunreinigungen), ferner Gewichtsabweichungen un
verzüglich, Spätestens jedoch binnen 24 Stunden nach 
Bereitstellung des Transportmittels zur Entladung, tele
grafisch dem Erstlieferer mitzuteilen und seinem Ver
tragspartner davon Kenntnis zu geben.

(2) Verborgene Mängel:
Beanstandungen wegen bakteriologischer oder chemi
scher Verunreinigung oder wegen des Gehaltes an 
wertbestimmenden Bestandteilen sowie nicht ohne wei
teres feststellbare Mängel bezüglich Identität, Reinheit, 
Verderb und sonstiger Beschaffenheit sind binnen 
48 Stunden nach Vorliegen der Untersuchungsergeb
nisse, spätestens 20 Tage nach Eingang der Lieferungen 
vom Empfänger dem Erstlieferer unmittelbar und den 
Vertragskontrahenten mitzuteilen. Wird bei Öffnung 
von Mischfutteroriginalpackungen oder durch nachfol
gende Untersuchung festgestellt, daß die gelieferten 
Futtermittel nicht der vorgeschriebenen und laut Kenn
zeichnung zugesicherten Beschaffenheit entsprechen, 
sind die Endempfänger verpflichtet, die Lieferung un
verzüglich beim Hersteller zu beanstanden und dem 
Vertragspartner davon Kenntnis zu geben. Die be
anstandete Lieferung ist bis zur Verfügung durch den 
Hersteller unverändert aufzubewahren. Audi die Rechte 
des Empfangs-VEAB gegenüber dem Liefer-VEAB und 
dessen Redite gegen den Erstlieferer sind durch diese 
Anzeige gewahrt.

§ 21
Form der Mangelanzeige

Die telegrafische Beanstandung muß enthalten:
a) Kennzeichen des Transportmittels,


